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B E S C H L U S S V O R L A G E  
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BV-0027/2014 
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Amt: Bürgerservice  Datum: 18.03.2014 

Bearbeiter: Birgit Lehmann  Aktenzeichen:  

 
 
 

Beschlussvorschlag: Abstimmungsergebnis: 

Gremien: Datum: TOP: angen. abgel. geänd. angen. abgel enthal. 

Sozialausschuss 03.04.2014        

Hauptausschuss 17.04.2014        

Gemeinderat 24.04.2014        

 
 

vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen: 
 

 
Gegenstand der Vorlage: 
Aufstellung der Gemeindeelternvertretung 
 
Beschluss 
 
Der Gemeinderat stimmt der Besetzung der Gemeindeelternvertretung mit den Elternvertre-
tern der Kuratorien der einzelnen Kindertageseinrichtungen zu. 
 
 
 
 
 
 
 
K e i n d o r f f        Siegel 



 
Sachverhalt 
 
Mit der Novellierung des Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG 
LSA) zum 01.08.2013 sind einige Änderungen zu den Elternvertretungen in Kraft getreten. 
Unter anderem ist zukünftig eine Gemeindeelternvertretung zu wählen. 
Gemäß § 19 Absatz 5 Satz 1KiFöG LSA wählen die Elternschaft oder die Eltern-
sprecherinnen und –sprecher einer Tageseinrichtung aus ihrer Mitte für die Dauer von zwei 
Jahren eine Vertreterin oder einen Vertreter für die Gemeinde-elternvertretung, wenn in der 
Gemeinde mehrere Tageseinrichtungen bestehen.  
Die Gemeindeelternvertretungen innerhalb eines Landkreises wählen wiederum aus ihrer 
Mitte die Kreiselternvertretung und diese die Landeselternvertretung. 
Die Wahl der Landeselternvertretung ist im zweiten Quartal 2014 vorgesehen. 
Bis dahin sollten die Gemeinde- und Kreiselternvertretungen feststehen. 
 
In den einzelnen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Barleben wurden durch die Eltern 
bereits die Vertreter für das Kuratorium der jeweiligen Einrichtung gewählt.  
Um das Wahlverfahren für die Gemeindeelternvertretung abzukürzen wird von der Verwal-
tung vorgeschlagen, dass die gewählten Vertreter für das Kuratorium   jeder einzelnen Ein-
richtung gleichzeitig die Gemeindeelternvertretung bilden. 
 
Rechtsgrundlage 
 
§ 19 KiFöG LSA 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 
Kosten der Bearbeitung in EUR 

 

 
                      50,- € 

Kosten der Maßnahme 
 

 JA   NEIN 
1) 2) 3) 4) 
Gesamtkosten der Maß-
nahmen 
(Beschaffungs-
/Herstellungskosten) 

Jährliche Folgekosten/ -lasten Finanzierung Einmalige oder jährliche 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss/Kapitaldienst/ 
Folgelasten oder kalkulatori-
sche Kosten) 

 
 

 Eigenanteil Objektbe-
zogene                                       
 Einnahmen 
 

 

  (i.d.R.=                 (Zuschüsse/ 
Kreditbedarf)           Beiträge) 

 

    

     €      €      €                         €      € 

 

im Ergebnishaushalt 
 JA 
 NEIN 

im Finanzhaushalt 
 JA 
 NEIN 

 betreffende  
Buchungsstelle 
      

 
 
Anlagen 
 
Auszug aus dem KiFöG LSA 
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